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Stellungnahme zu den Anträgen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN „Tarifvertragssystem fördern – Tarifbindung stärken“ (BT-

Drs. 19/27444) und der Fraktion Die Linke „Tarifbindung stärken – 

Allgemeinverbindlicherklärung erleichtern“ (BT-Drs. 19/28772) und 

„Tarifbindung schützen – Tarifflucht erschweren“ (BT-Drs. 19/28775)  

A. Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 

1. Einführung 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat am 

9. März 2021 den Antrag „Tarifvertragssystem 

fördern – Tarifbindung stärken“ (BT-Drs. 

19/27444) in den Bundestag eingebracht. Mit 

dem Antrag beabsichtigt die Fraktion mit Verweis 

auf eine vermeintlich besorgniserregende, sin-

kende Tarifbindung, das bestehende Tarifver-

tragssystem stützen zu wollen. Sie schlägt dazu 

ein Bündel von Maßnahmen vor, wie etwa die 

Förderung der Tarifbindung im Handwerk, die 

steuerliche Begünstigung von gewerkschaftlichen 

Mitgliedsbeiträgen, die Einführung eines Bundes-

tariftreuegesetzes im Rahmen der öffentlichen 

Auftragsvergabe sowie Neuregelungen bezüglich 

allgemeinverbindlicher Tarifverträge.  

Die Arbeitgeber des Handwerks lehnen die Pläne 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN weitge-

hend ab. Begrüßenswert ist allerdings der Ansatz 

der Fraktion, die Tarifbindung im Allgemeinen – 

und speziell im Handwerk – zu stärken. Der ZDH 

hat dazu in der Vergangenheit bereits umfas-

sende Aktivitäten zusammen mit den Gewerk-

schaften unternommen mit dem Ziel, Flächenta-

rifverträge und die Tarifpartnerschaft im Hand-

werk generell zu stärken. So zeigen die Vielzahl 

an Tarifverträgen, die Jahr für Jahr im Handwerk 

abgeschlossen werden, eindrücklich, dass die 

Sozial- und Tarifpartnerschaft ungeachtet der 

sich fundamental verändernden 

Wettbewerbsbedingungen im Handwerk – sei es 

durch den europäischen Binnenmarkt, sei es 

durch die Zunahme von Selbstständigen, sei es 

durch Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung – 

im Regelfall funktioniert und zu spürbaren, aber 

wirtschaftlich vertretbaren Verbesserungen der 

Lohn- und Arbeitsbedingungen führt. Eine allge-

meine Tarifflucht ist im Handwerk nicht festzustel-

len.  

Zur Steigerung der Tarifbindung wäre zudem 

auch ein vermehrter Einsatz von tariflichen Öff-

nungsklauseln denkbar, die vielfach bereits heute 

in Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Lage ei-

nes Unternehmens auf der Betriebsebene vom 

Tarifvertrag abweichende Regelungen ermögli-

chen. So sind es beispielsweise oftmals restrik-

tive und überkommene Arbeitszeitregelungen, 

die zum einen nicht mehr der Lebenswirklichkeit 

der Arbeitnehmer entsprechen und andererseits 

auch die Betriebe davon abhalten, einem Flä-

chentarifvertrag beizutreten. Der Preis für die Vor-

teile eines Flächentarifvertrags, wie etwa die ein-

heitliche Regelung von Mindestarbeitsbedingun-

gen und die Friedenspflicht, die störungsfreie be-

triebliche Abläufe gewährleistet, ist für viele Be-

triebe zu hoch geworden. Kollektive Arbeitszeit-

verkürzungen ohne kompensierende Ausnah-

meregelungen und Tarifabschlüsse oberhalb des 

Produktivitätszuwachses führen dazu, dass viele 

Betriebe den Flächentarifvertrag als Last empfin-

den, Wettbewerbsnachteile befürchten und sich 

aus dem Flächentarifvertrag ganz oder in Teilen 

entziehen. Ohne die hier notwendigen Flexibili-

tätsanker wird sich die Attraktivität von 
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Tarifverträgen bzw. Flächentarifverträgen für  

Arbeitgeber kaum steigern lassen.  

2. Zu den Vorschlägen im Einzelnen 

Zu den Vorschlägen des Antrags der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Tarifvertragssystem 

fördern – Tarifbindung stärken“ wird aus Sicht der 

Arbeitgeber und Betriebe im Handwerk wie folgt 

Stellung genommen. 

2.1 Stärkung der Tarifbindung im Handwerk 

ist begrüßenswert 

Positiv zu werten ist der Vorschlag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die Sozialpartner-

schaft und die Tarifbindung im Handwerk durch 

eine Änderung des § 52 HwO stärken zu wollen.  

Die in dieser Legislaturperiode in den Bundestag 

eingebrachte und mit der am 28. Mai 2021 erfolg-

ten Zustimmung des Bundesrates abgeschlos-

sene Novellierung der Handwerksordnung wurde 

auch dazu genutzt, die Tarifbindung im Handwerk 

zu stärken. Zusammen mit den Gewerkschaften 

wurde von Seiten des ZDH der Vorschlag unter-

stützt, durch eine Erweiterung von § 52 HwO die 

Tarifpartner im Handwerk aufzufordern, ihren 

nach den Vorschriften der Handwerksordnung 

bestehenden tarifpolitischen Handlungs- und Ge-

staltungsauftrag verantwortungsvoll wahrzuneh-

men.  

Zu diesem Zweck wurde die Regelung des § 52 

Abs. 1 S. 1 HwO wie folgt ergänzt: „Inhaber von 

Betrieben des gleichen zulassungspflichtigen 

Handwerks oder des gleichen zulassungsfreien 

Handwerks oder des gleichen handwerksähnli-

chen Gewerbes oder solcher Handwerke oder 

handwerksähnlicher Gewerbe, die sich fachlich 

oder wirtschaftlich nahe stehen, können zur För-

derung ihrer gemeinsamen gewerblichen Interes-

sen, wozu in besonderem Maße der Abschluss 

von Tarifverträgen gehört, innerhalb eines 

bestimmten Bezirks zu einer Handwerksinnung 

zusammentreten.“  

Durch den Einschub in § 52 Abs. 1 S. 1 HwO 

„wozu in besonderem Maße der Abschluss von 

Tarifverträgen gehört“, werden die tarifpolitischen 

Aufgaben der Innungen besonders betont und es 

wird an die Innungen bzw. Innungsverbände ap-

pelliert, ihre tarifpolitischen Aktivitäten unter Wah-

rung der Tarifautonomie und im Rahmen der be-

währten branchenspezifischen und regional ge-

wachsenen Tarifstrukturen im Handwerk zu för-

dern und auszuweiten.  

2.2 Steuerliche Förderung der gewerkschaft-

lichen Mitgliedsbeiträge ist verfehlt 

Geht es nach den Vorstellungen der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sollen die gewerk-

schaftlichen Mitgliedsbeiträge steuerlich begüns-

tigt werden. Sie sollen nicht mehr wie bisher nur 

als Werbungskosten gemäß § 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 3 

EStG vom zu versteuernden Einkommen abzieh-

bar sein, sondern vielmehr vom Arbeitnehmer-

Pauschbetrag herausgenommen werden. Die 

Fraktion beabsichtigt damit, die Mitgliederbasis 

der Gewerkschaften zu stärken.  

Der Vorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN zur Einführung von Steuerprivilegien 

für Gewerkschaftsmitglieder ist abzulehnen. Auch 

die Gewerkschaften stehen in der tarifpolitischen 

Verantwortung und sind gehalten, sich aktiv den 

Herausforderungen der sich immer schneller 

wandelnden und zunehmend digitalisierten  

Arbeitswelt zu stellen. Genauso wie die Arbeitge-

berseite sind sie aufgefordert, für ihre eigenen Po-

sitionen mit überzeugenden Inhalten und Forde-

rungen zu werben. Dieser Auftrag wird quasi kon-

terkariert, wenn das Steuerrecht und somit der 

Staat bemüht werden muss, um eine Mitglied-

schaft und damit eine Tarifbindung auf Seiten der 

Arbeitnehmerschaft überhaupt interessant zu ge-

stalten.  



4 

Solche punktuellen Steuerprivilegien für Gewerk-

schaftsmitglieder führen nicht zur gewünschten 

Steigerung der Tarifbindung der Unternehmen. 

Sie bewirken zudem nicht die dringend notwen-

dige Flexibilisierung und Attraktivitätssteigerung 

von Flächentarifverträgen. Darüber hinaus ist es 

mit Blick auf die in Art. 9 GG geschützte Tarifau-

tonomie auch nicht Aufgabe des Staates, als 

Steigbügelhalter für eine einseitige Verbreiterung 

der Mitgliederbasis der Tarifpartner zu agieren. 

Dies ist vielmehr die originäre Aufgabe der Ge-

werkschaften selbst. 

Unabhängig davon obliegt es auch nicht dem 

Steuerzahler, Gewerkschaftsbeiträge zu finanzie-

ren und Gewerkschaftsmitglieder, die aus freien 

Stücken keine Steuererklärung machen, dies 

aber durchaus könnten, zusätzliche Vorteile zu 

verschaffen.  

Eine „Vergünstigung“ müsste vielmehr bei den Ar-

beitgebern ansetzen, um die Arbeitnehmer in der 

Fläche zu erreichen. Der Weg zur Stärkung des 

Flächentarifvertrags kann jedenfalls nicht über 

den Vorschlag der Fraktion führen, Gewerk-

schaftsmitgliedern Steuerprivilegien zu gewäh-

ren. 

2.3 Einführung eines Bundesvergabe- und 

Tariftreuegesetzes ist nicht zielführend  

Abzulehnen ist ferner der Vorschlag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die Tarifbindung 

über den Weg der öffentlichen Vergabe zu stär-

ken, indem ein Bundesvergabe- und Tariftreue-

gesetz eingeführt wird. In diesem soll normiert 

werden, dass bei der öffentlichen Vergabe nur 

solche Unternehmen zum Zug kommen sollen, 

die tarifgebunden sind oder mindestens Tarif-

löhne zahlen.  

Die Einführung eines Bundesvergabe- und Ta-

riftreuegesetzes kann nicht unterstützt werden. 

Bereits aktuell bestehen auf Ebene der 

Bundesländer fast flächendeckend landesspezifi-

sche Tariftreuegesetze mit unterschiedlichen 

Vergabe-Mindestlöhnen. Vor allem unter Berück-

sichtigung des im Wahlprogramm von BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN anvisierten gesetzlichen Min-

destlohns in Höhe von 12 Euro pro Stunde stellt 

sich die Frage nach der Notwendigkeit eines Ta-

riftreuegesetzes auf Bundesebene und dessen 

Verhältnis zu den entsprechenden Vorschriften 

auf Landesebene. Hier gilt es, einen drohenden 

Überbietungswettbewerb um die höchsten Verga-

bemindestlöhne zu vermeiden. Im Gegenteil 

sollte der bundesweite Flickenteppich unter-

schiedlicher Tariftreueregelungen harmonisiert 

werden, um die ohnehin rückläufige Beteiligung 

kleiner und mittlerer Unternehmen an öffentlichen 

Vergabeverfahren ein Stück weit attraktiver zu 

machen.  

Der Sinn von Vergabe-Mindestlöhnen liegt vor al-

lem in der Statuierung rechtlicher Standards, um 

einen ausgewogenen Wettbewerb der Auftrag-

nehmer/Bieter untereinander zu gewährleisten. 

Dies sichert auch den dort beschäftigten Arbeit-

nehmern angemessene Arbeitsbedingungen, vor 

allem in Bezug auf deren Entlohnung. Die Fest-

setzung eines Vergabe-Mindestlohns dient dabei 

ebenso wenig wie der gesetzliche Mindestlohn 

dazu, den Arbeitnehmern einen auskömmlichen 

Lebensunterhalt zu sichern. Erst recht darf die 

Höhe des Vergabe-Mindestlohns und die sonsti-

gen Vergabe-Konditionen nicht dazu führen, dass 

die Anforderungen an die Bieter derart hochge-

schraubt werden, dass es insbesondere kleinen 

und mittleren Betrieben unmöglich und unattraktiv 

gemacht wird, sich an den Vergabeverfahren zu 

beteiligen. Ein überhöhter Vergabe-Mindestlohn 

überfordert die Handwerksbetriebe deutlich. Be-

reits die jetzigen landesspezifischen Vergabe-

Mindestlöhne zeigen, dass sie zu bürokratischen 

und finanziellen Hürden für kleine und mittlere 

Handwerksbetriebe führen und die dortigen Ar-

beitsplätze nicht sichern, sondern eher gefähr-

den.  
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Unklar bleibt bei den Plänen der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN ferner, wie die Vergabebe-

hörde die Einhaltung des Vergabemindestlohns 

und sonstiger Vergabe-Kriterien sicherstellen 

möchte. Sollte dafür die Zollbehörde bemüht wer-

den, droht dieser angesichts der ohnehin mäßi-

gen Personalausstattung eine völlige Überforde-

rung.  

2.4 Neuregelungen zur Allgemeinverbindli-

cherklärung von Tarifverträgen sind ver-

fehlt 

Nach dem Vorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN sollen die Regelungen der Allge-

meinverbindlicherklärung (AVE) von Tarifverträ-

gen modifiziert werden. So soll zum einen eine 

AVE von Tarifverträgen nach dem TVG künftig 

nur noch abgelehnt werden können, wenn eine 

Mehrheit gegen den Antrag stimmt. Zudem sollen 

die Voraussetzungen der AVE (v.a. das „öffentli-

che Interesse“) konkretisiert und das Arbeitneh-

mer-Entsendegesetz so angepasst werden, dass 

auch regionale Tarifverträge und ganze Entgelt-

gitter für AVE erklärt werden können.  

Positiv zu werten ist zunächst, dass die Fraktion 

die Sozialpartnerschaft und die Tarifbindung stär-

ken möchte. Ob allerdings die geplanten Ände-

rungen zum veränderten Abstimmungsverfahren 

und zur Erleichterung der AVE hierzu einen ziel-

führenden Beitrag leisten, ist zweifelhaft.  

Die Tarifausschüsse auf Bundes- und Landes-

ebene tragen im Rahmen des AVE-Verfahrens 

wesentlich zur Erhaltung der Tarifautonomie bei. 

Als Kontroll- und Gestaltungsgremium steht ihnen 

bei der Frage, inwieweit eine AVE im „öffentlichen 

Interesse“ geboten erscheint, ein Beurteilungs-

spielraum zu. Dieser ermöglicht es den Gremien, 

die Interessen der Antragsteller und ihrer Mitglie-

der, aber auch der tariflich ungebundenen Be-

triebe und der Gesamtwirtschaft in Balance zu 

bringen und einen angemessenen Ausgleich 

zwischen der verfassungsrechtlich gemäß Art. 9 

Abs. 3 GG garantierten positiven und negativen 

Koalitionsfreiheit der von der AVE Betroffenen 

herzustellen.  

Diese etablierte Systematik und das Verfahren 

der AVE haben sich bewährt. Ein Änderungsbe-

darf besteht in diesem Bereich daher nicht.  

Auch das Vorhaben der Fraktion zur Anpassung 

des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG) ist 

abzulehnen. Bisher waren im Rahmen der Ent-

sendung nur Regelungen über „Mindestentgelt-

sätze einschließlich der Überstundensätze“ (sog. 

„harter Kern“ der Arbeitsbedingungen) von aus-

ländischen (und inländischen) Arbeitgebern zwin-

gend anzuwenden. Durch die Änderung des  

AEntG zum 1. Juli 2020 sind nun sämtliche Ent-

lohnungsvorschriften, die für in Deutschland be-

schäftigte Arbeitnehmer gelten, auch auf ent-

sandte Arbeitnehmer anzuwenden. Während bis 

zum zwölften Entsendemonat „lediglich“ die nach 

gesetzlichen Bestimmungen geltenden sowie 

bundesweit für allgemeinverbindlich erklärte tarif-

liche Entlohnungsbestimmungen Anwendung fin-

den, sind nach dem zwölften bzw. spätestens 

18. Monat zusätzlich regional allgemeinverbind-

lich erklärte Arbeitsbedingungen zu beachten.  

Mit diesem Reglement bietet das AEntG einen 

ausreichenden Schutz vor „Sozialdumping“. Dar-

über hinaus gehende Vorschläge zur Novellie-

rung des AEntG übersteigen das Mindestmaß an 

Schutz, das die Entsenderichtlinie überhaupt ga-

rantieren möchte und verwässern ihre ursprüngli-

che Zielrichtung. Ganze Entgeltgitter im Rahmen 

des AEntG zur Geltung zur bringen, würde über-

dies die für den Vollzug der AEntG-Vorschriften 

zuständige Finanzkontrolle Schwarzarbeit perso-

nell und sachlich überfordern.  
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2.5 Fortgeltung von Tarifverträgen bei  

Betriebsübergängen sorgt für unnötige 

Intransparenz 

Geht es nach den Vorstellungen der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, sollen Betriebsüber-

gänge und Umstrukturierungen nicht dazu ge-

nutzt werden können, um aus Tarifverträgen aus-

zusteigen. In Fällen von Betriebsübergängen und 

Umstrukturierungen soll daher die Nachwirkung 

von Tarifverträgen in der Form verändert werden, 

dass die tariflichen Regelungen bis zum Ab-

schluss eines neuen Tarifvertrags gelten. Außer-

dem soll zeitlich befristet für die Dauer von drei 

Jahren ein „Günstigkeitsprinzip“ gelten, d.h. wäh-

rend dieser Schutzfrist soll ein neuer Tarifvertrag 

den alten nur dann ersetzen, wenn dieser gleich-

wertige oder günstigere Regelungen für die Be-

schäftigten enthält.  

Geht ein Betrieb oder Betriebsteil durch Rechts-

geschäft auf einen anderen Inhaber über, so tritt 

dieser gemäß § 613a Abs. 1 S. 1 BGB in die 

Rechte und Pflichten aus den im Zeitpunkt des 

Übergangs bestehenden Arbeitsverhältnissen 

ein. Sind diese Rechte und Pflichten durch 

Rechtsnormen eines Tarifvertrags oder durch 

eine Betriebsvereinbarung geregelt, so werden 

sie Inhalt des Arbeitsverhältnisses zwischen dem 

neuen Inhaber und dem Arbeitnehmer und dürfen 

nicht vor Ablauf eines Jahres nach dem Zeitpunkt 

des Übergangs zum Nachteil des Arbeitnehmers 

geändert werden, es sei denn, die Rechte und 

Pflichten bei dem neuen Inhaber werden durch 

Rechtsnormen eines anderen Tarifvertrags oder 

durch eine andere Betriebsvereinbarung gere-

gelt. (vgl. § 613a Abs. 1 S. 3 BGB). Vor Ablauf der 

Jahresfrist können die Rechte und Pflichten nur 

geändert werden, wenn der Tarifvertrag oder die 

Betriebsvereinbarung nicht mehr gilt oder wenn 

bei fehlender beiderseitiger Tarifgebundenheit im 

Geltungsbereich eines anderen Tarifvertrags 

dessen Anwendung zwischen dem neuen 

Inhaber und dem Arbeitnehmer vereinbart wird 

(vgl. § 613a Abs. 1 S. 4 BGB). 

Diese bestehenden Regelungen sind sach- und 

interessensgerecht und haben sich bewährt. Sie 

schaffen sowohl auf Arbeitnehmer- als auch auf 

Erwerberseite einen verlässlichen Rahmen des 

Übergangs, sorgen für eine zügige Gleichbe-

handlung aller Beschäftigten und beseitigen Un-

stimmigkeiten innerhalb des Betriebs aufgrund 

fehlender Transparenz der geltenden Arbeitsbe-

dingungen für die Belegschaft in dem zum Teil 

sehr komplexen Prozess des Betriebsübergangs 

auf einen neuen Inhaber.  

Der Vorwurf der Fraktion, Betriebsübergänge 

würden dazu genutzt werden, aus geltenden Ta-

rifwerken auszusteigen, ist unbegründet. Es muss 

für den neuen Inhaber möglich bleiben, neue Ta-

rifverträge abzuschließen und auch gegenüber 

der übergehenden Belegschaft zur Anwendung 

zu bringen. Zur Sicherung der Transparenz und 

auch zur Aufrechterhaltung des Betriebsfriedens 

ist es geboten, ein Nebeneinander verschiedener 

tariflicher Regelungen möglichst zeitnah zu been-

den. Anderenfalls kann eine Doppelbegünstigung 

in Form einer „Rosinenpickerei“ zugunsten der 

übergegangenen neuen Belegschaft nicht ausge-

schlossen werden. Innerbetriebliche Konflikte wä-

ren damit vorprogrammiert.   

2.6 Öffnung des Tarifvertragsrechts für  

arbeitnehmerähnliche Personen ist  

unnötig 

Nicht mitgetragen werden kann ferner der Vor-

schlag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

das bestehende Tarifvertragsgesetz für arbeit-

nehmerähnliche Personen „attraktiver“ zu gestal-

ten und über die Bundesregierung auf europäi-

scher Ebene auf eine Änderung des Kartellrechts 

hinzuwirken, damit kollektiv vereinbarte Mindes-

tentgelte für Solo-Selbstständige nicht als unzu-

lässige Preisabsprachen gelten.  
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Für derartige Regelungsvorschläge besteht kein 

Bedarf. Zum einen können nach § 12a TVG be-

reits aktuell für arbeitnehmerähnliche Personen 

Tarifverträge abgeschlossen werden. Arbeitneh-

merähnliche Personen sind keine Personen, die 

im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses beschäf-

tigt werden. Ihre Vertragsverhältnisse (zumeist 

Dienst- oder Werkverträge) fallen daher nicht un-

ter die §§ 1 ff. TVG und sie sind nicht wie Arbeit-

nehmer persönlich, sondern nur wirtschaftlich von 

ihrem Arbeitgeber/Auftraggeber abhängig. Die 

Tarifvertragsparteien können die Rechtsverhält-

nisse arbeitnehmerähnlicher Personen im Rah-

men des § 12a TVG grundsätzlich inhaltlich aus-

gestalten. Sie können den Begriff der arbeitneh-

merähnlichen Person aber nicht durch Tarifver-

trag erweitern und dem Tarifvertrag dadurch bei-

spielsweise einen erweiterten persönlichen Gel-

tungsbereich verschaffen. 

Die bestehenden Möglichkeiten zur Gestaltung 

und dem Abschluss von Tarifverträgen im Rah-

men des Tarifvertragsgesetzes sind ausreichend. 

Weitergehender Regelungen bedarf es nicht.  

Eine Option für Tarifverhandlungen zur Entloh-

nung von Selbstständigen eröffnet das Gesetz 

dagegen nicht. Eine solche Regelung wäre aller-

dings rechtlich sehr bedenklich, da sie Vereinba-

rungen Vorschub leisten könnte, die den Charak-

ter von Preisabsprachen hätten und Kartellbildun-

gen Vorschub leisten könnten. Darüber hinaus ist 

der aktuelle Vorstoß der Europäischen Kommis-

sion, das europäische Wettbewerbsrecht dahin-

gehend zu ändern, Tarifverträge von Selbständi-

gen als kartellrechtlich zulässig einzustufen, zu-

rückzuweisen. Die Frage einer möglichen Ta-

rifrechtsfähigkeit von Selbständigen betrifft den 

Kern der Arbeits- und Tarifrechtssysteme der Mit-

gliedstaaten und sollte nicht pauschal auf EU-

Ebene geregelt werden. Schon gar nicht sollte 

das europäische Kartellrecht zweckentfremdet 

werden, um eine schleichende Kompetenzerwei-

terung der Europäischen Union im Arbeits- und 

Tarifrecht auf den Weg zu bringen.  

Im Übrigen können Vorschläge zu kollektiv ver-

einbarten Mindestentgelten für Solo-Selbststän-

dige keine Lösung sein, da Solo-Selbstständige 

(als Selbstständige) nicht wie Arbeitnehmer in ei-

nem engen Rechtsrahmen weisungsgebunden 

tätig werden. Unklar ist auch, welche Stunden mit 

einem solchen Mindestentgelt überhaupt abge-

golten werden sollen, da u.U. auch eigene Büro-

arbeiten, Akquise, Aufbau von Referenzen etc. in 

Ansatz zu bringen wären. Dies lässt sich in der 

Praxis nur schwer abbilden.  

2.7 Digitales Zugangsrecht für Gewerk-

schaften bedarf keiner gesetzlichen Nor-

mierung 

Zurückzuweisen ist darüber hinaus der Vorschlag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, ein  

digitales Zugangsrecht für Gewerkschaften zum 

Betrieb gesetzlich zu normieren.  

Das Zugangsrecht der Gewerkschaften zum  

Betrieb auf der Grundlage der ihnen gemäß Art. 9 

Abs. 3 GG eingeräumten Koalitions- und Betäti-

gungsfreiheit ist bereits ausreichend durch die 

Rechtsprechung ausgestaltet worden. Weiterge-

hender gesetzlicher Regelungen bedarf es nicht. 

Vielmehr sollten Leitlinien zum virtuellen Zugang 

der Gewerkschaften zum Betrieb durch die Sozi-

alpartner unter Berücksichtigung der besonde-

ren Anforderungen der Branche und der Be-

triebe selbst regeln. 

2.8 Öffentliche Transparenz bezüglich der 

Tarifgebundenheit und Mitgliedschaft im 

Arbeitgeberverband fördert Stigmatisie-

rung 

Geht es nach den Vorstellungen von BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN sollen Betriebe transparent 

https://www.haufe.de/personal/haufe-personal-office-platin/tarifvertragsgesetz-12a-arbeitnehmeraehnliche-personen_idesk_PI42323_HI1057132.html
https://www.haufe.de/personal/haufe-personal-office-platin/tarifvertragsgesetz-1-inhalt-und-form-des-tarifvertrags_idesk_PI42323_HI1057120.html
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öffentlich machen, ob sie tarifgebunden und Mit-

glied eines Arbeitgeberverbands sind.  

Eine öffentliche Kenntlichmachung, ob Betriebe 

tarifgebunden und Mitglied eines Arbeitgeberver-

bandes sind, ist abzulehnen. Eine starke Tarifbin-

dung und eine gute, funktionierende Sozialpart-

nerschaft ist im Handwerk ein hohes Gut. Den-

noch dürfen Betriebe, die von ihrem verfassungs-

rechtlich garantierten Recht gemäß Art. 9 Abs. 3 

GG auf negative Koalitionsfreiheit Gebrauch ma-

chen, nicht in der Öffentlichkeit gebrandmarkt und 

in der Folge in ihrer wirtschaftlichen Betätigung, 

etwa im Rahmen von Vergabeverfahren oder ge-

steuertem Kundenverhalten benachteiligt und 

gleichsam an den Pranger gestellt werden.  

2.9 Verbandsklagerecht für Gewerkschaften 

ist überflüssig 

Eine Absage ist auch den Plänen der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Einführung eines 

Verbandsklagerechts zu erteilen.  

Aktuell steht der Gewerkschaft insbesondere 

dann ein eigenständiges Klagerecht zu, wenn ihre 

Rechte aus der ihr zustehenden Koalitionsfreiheit 

nach Art. 9 Abs. 3 GG verletzt sind. Ein darüber 

hinaus gehendes eigenständiges Verbandsklage-

recht der Gewerkschaften ist abzulehnen. Die 

derzeitige Rechtsprechung (BVerfG) geht davon 

aus, dass sich Gewerkschaften nicht zum Sach-

walter der individuellen Rechte von Arbeitneh-

mern machen dürfen.  

Die Geltendmachung individueller Rechte aus 

dem Arbeitsverhältnis obliegt allein dem Arbeit-

nehmer. Dazu bietet ihm das geltende Recht aus-

reichend prozessuale und auch unterstützende 

Optionen, wie etwa in Form von Prozesskosten-

hilfe. Die Aufgabe, den Gewerkschaftsmitgliedern 

bei der Wahrnehmung ihrer Rechte beizustehen, 

kann die Gewerkschaft dadurch erfüllen, dass sie 

diesen rechtlichen Rat erteilt, geeignete 

Rechtsvertreter beschafft und die Kosten etwai-

ger Rechtstreitigkeiten übernimmt.  

Die Einführung eines allgemeinen Verbandskla-

gerechts zugunsten der Gewerkschaften würde 

ein anderes verfassungsrechtliches Verständnis 

des Art. 9 Abs. 3 GG voraussetzen, das hier nicht 

mitgetragen werden kann. Zudem wäre zu be-

fürchten, dass es bei der Einräumung eines Ver-

bandsklagerechts zu mehr und umfassenderen 

Rechtsstreitigkeiten kommen könnte.  

B. Antrag der Fraktion  
DIE LINKE  

1. Einführung 

Die Fraktion DIE LINKE hat am 20. April 2021 die 

Anträge „Tarifbindung stärken – Allgemeinver-

bindlicherklärung erleichtern“ (BT-Drs. 19/28772) 

und „Tarifbindung schützen – Tarifflucht erschwe-

ren“ (BT-Drs. 19/28775) in den Bundestag einge-

bracht. Nach Auffassung der Fraktion ist eine 

Stärkung der Tarifautonomie mit den derzeit gel-

tenden Rahmenbedingungen sowie der „Möglich-

keit der einseitigen Blockademöglichkeiten“ der 

Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen 

im Tarifausschuss nicht erreichbar. Zudem wür-

den Betriebsübergänge und Umstrukturierungen 

dazu genutzt werden, aus Tarifverträgen auszu-

steigen. Um die Tarifbindung zu stärken und eine 

„Tarifflucht“ zu verhindern, strebt die Fraktion DIE 

LINKE eine kollektive Fortgeltung von Tarifverträ-

gen bei Umwandlungen und Betriebsübergängen 

und ein Verbot von Mitgliedschaften ohne Ta-

rifbindung in Arbeitgeberverbänden (sog. OT-Mit-

gliedschaften) an. Überdies schlägt die Fraktion 

DIE LINKE vor, das Tarifsystem durch „verbes-

serte rechtliche Rahmenbedingungen“ für die All-

gemeinverbindlicherklärung (AVE) von Tarifver-

trägen zu stabilisieren. 

Die Arbeitgeber des Handwerks lehnen die Pläne 

der Fraktion DIE LINKE ab. Begrüßenswert ist 
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allerdings das grundsätzliche Bestreben der Frak-

tion, die Tarifbindung insgesamt zu stärken.  

Es ist im ureigensten Interesse der Arbeitgeber im 

Handwerk, Tarifverträge wieder attraktiver zu ma-

chen. Eine aktiv gelebte und starke Tarifpartner-

schaft ist angesichts der aktuellen Herausforde-

rungen, denen sich auch das Handwerk stellen 

muss – sei es in Bezug auf die Frage der Fach-

kräftesicherung, der Digitalisierung, der zuneh-

mend agilen Arbeitswelt oder der Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie – unerlässlich, um die Au-

tonomie der Tarifvertragsparteien und deren tarif-

politische Gestaltungsspielräume auf allen Gebie-

ten auch zukünftig zu sichern. Entsprechend gilt 

es, die Sozialpartnerschaft insgesamt – und vor 

allem auch im Handwerk – zukunftsfähig zu ma-

chen und dabei die Bedarfe der Handwerksbe-

triebe, insbesondere ihrer kleinbetrieblichen 

Strukturen, stärker in den Blick zu nehmen. An-

ders als die Fraktion DIE LINKE dies vorschlägt, 

führt der Weg dahin aber nicht über die Aufkündi-

gung etablierter Strukturen und Verfahren der All-

gemeinverbindlicherklärung und der Neuregelung 

rechtlich anerkannter Rahmenbedingungen. 

2. Zu den Vorschlägen im Einzelnen 

Zu den Vorschlägen des Antrags der Fraktion DIE 

LINKE „Tarifbindung stärken – Allgemeinverbind-

licherklärung erleichtern“ und „Tarifbindung 

schützen – Tarifflucht erschweren“ nehmen die 

Arbeitgeber und Betriebe im Handwerk wie folgt 

Stellung: 

2.1 Rahmenbedingungen der Allgemeinver-

bindlicherklärung haben sich bewährt 

Nach den Vorstellungen der Fraktion DIE LINKE 

soll das Tarifsystem durch „verbesserte rechtliche 

Rahmenbedingungen“ für die Allgemeinverbindli-

cherklärung (AVE) von Tarifverträgen stabilisiert 

werden. Erfolgen soll dies durch eine Neudefini-

tion des „öffentlichen Interesses“ gemäß § 5 Abs. 

1 S. 2 Nr. 2 TVG und ein einseitiges Antragsrecht 

der Tarifvertragsparteien zur AVE-Erklärung ei-

nes Tarifvertrags. Zudem soll Zusammensetzung 

und Beschlussfassung des Tarifausschusses ver-

ändert werden, indem die den Tarifvertrag ab-

schließenden Parteien in die AVE-Entscheidung 

einbezogen und Anträge nur noch mit Mehrheit 

abgelehnt werden können. 

Die Tarifausschüsse auf Bundes- und Landes-

ebene leisten im Rahmen des AVE-Verfahrens 

einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung der Ta-

rifautonomie. Sie sind Kontroll- und Gestaltungs-

gremium zugleich, wobei ihnen bei der Frage, in-

wieweit eine AVE im „öffentlichen Interesse“ ge-

boten erscheint, ein Beurteilungsspielraum zu-

kommt. Dieser ermöglicht es den Gremien, die In-

teressen der Antragsteller und ihrer Mitglieder, 

aber auch der tariflich ungebundenen Betriebe 

und der Gesamtwirtschaft in Balance zu bringen 

und einen angemessenen Ausgleich zwischen 

der verfassungsrechtlich gemäß Art. 9 Abs. 3 GG 

garantierten positiven und negativen Koalitions-

freiheit der von der AVE Betroffenen herzustellen.  

Diese etablierte Systematik und das Verfahren 

der AVE haben sich bewährt. Regelungsbedarf 

besteht in diesem Bereich daher nicht.  

Auch der Vorschlag, dass allein auf Antrag nur ei-

ner Tarifvertragspartei die von ihr vereinbarten 

Entlohnungsbedingungen bei der Ausführung 

einschlägiger öffentlicher Aufträge verbindlich 

einzuhalten sind, ist abzulehnen. Das anvisierte 

alleinige Antragsrecht durch eine Tarifvertrags-

partei seht im Widerspruch zu den derzeitigen 

Regelungen des § 7 Abs. 1 und 1a AEntG, die für 

die Erstreckung von Tarifvertragsnormen nach 

dem AEntG die gemeinsame Antragstellung 

durch beide Tarifvertragsparteien voraussetzt. Ob 

die Tarifnormen eines Tarifvertrags im Rahmen 

des AEntG erstreckt werden sollen, ist oftmals ein 

zentraler Verhandlungsgegenstand der tarif-

schließenden Parteien. Zur Aufrechterhaltung 
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eines ausgewogenen Verhandlungsgleichge-

wichts und einer vertrauensvollen Zusammenar-

beit dürfen derartige Entscheidungen nicht über 

den Kopf des anderen Tarifvertragspartners ge-

troffen werden.   

2.2 Fortgeltung von Tarifverträgen bei  

Betriebsübergängen sorgt für unnötige 

Intransparenz 

Abzulehnen ist darüber hinaus der Vorschlag der 

Fraktion DIE LINKE, dass im Fall von Unterneh-

mensumwandlungen oder Betriebsübergängen 

gemäß § 613a BGB der jeweilige einschlägige 

Tarifvertrag kollektiv fortgelten und dabei der § 3 

Abs. 3 TVG (Nachbindung) unter Berücksichti-

gung einer einjährigen Mindestfrist entsprechend 

zur Anwendung kommen soll. Dies soll jedenfalls 

gelten, sofern die kollektivrechtlichen Regelungen 

nicht durch gleichwertige oder für die Beschäftig-

ten günstigere Regelungen im neuen Betrieb er-

setzt werden. Im Anschluss an diese Nachbin-

dung soll entsprechend § 4 Abs. 5 TVG (Nachwir-

kung) anzuwenden sein.  

Die bestehenden Regelungen im Zusammen-

hang mit der Umwandlung und des Betriebsüber-

gangs gemäß § 613a BGB sind sach- und inte-

ressensgerecht und haben sich bewährt. Sie bie-

ten sowohl den Arbeitnehmern als auch dem Er-

werber einen rechtssicheren und verlässlichen 

Rahmen des Übergangs und fördern eine zügige 

Gleichbehandlung aller Beschäftigten. Dies be-

seitigt Unstimmigkeiten innerhalb des Betriebs 

aufgrund fehlender Transparenz der geltenden 

Arbeitsbedingungen für die Belegschaft in dem 

zum Teil sehr komplexen Prozess des Betriebs-

übergangs. 

Der Vorwurf der Fraktion, Betriebsübergänge 

würden dazu genutzt werden, aus geltenden Ta-

rifwerken auszusteigen, ist unbegründet. Es muss 

für den neuen Inhaber möglich bleiben, neue Ta-

rifverträge abzuschließen und diese auch in 

Bezug der neu übergegangenen Belegschaft zur 

Anwendung zu bringen. Zur Sicherung der Trans-

parenz und auch zur Aufrechterhaltung des Be-

triebsfriedens ist es geboten, ein Nebeneinander 

verschiedener tariflicher Regelungen möglichst 

zeitnah zu beenden. Anderenfalls kann eine Dop-

pelbegünstigung in Form einer „Rosinenpickerei“ 

zugunsten der übergegangenen neuen Beleg-

schaft nicht ausgeschlossen werden. Innerbe-

triebliche Konflikte wären damit vorprogrammiert.   

2.3 Fortdauer der Nachbindung ist nicht  

zielführend 

Ferner soll die Nachbindung eines Tarifvertrages 

(vgl. § 3 Abs. 3 TVG) nicht bereits bei nur redak-

tionellen und klarstellenden Änderungen des Ta-

rifvertrages enden, sondern auch bei Teilände-

rungen erhalten bleiben, wenn die restlichen Be-

standteile allein sinnvoll erhalten bleiben können.  

Dieser Vorschlag der Fraktion DIE LINKE kann 

nicht mitgetragen werden. Es ist ständige Recht-

sprechung, dass eine verlängerte Tarifgebunden-

heit, Nachgeltung oder Nachbindung (§ 3 Abs. 3 

TVG) endet, sobald eine Tarifnorm, die den In-

halt, den Abschluss oder die Beendigung des Ar-

beitsverhältnisses oder betriebliche oder be-

triebsverfassungsrechtliche Fragen regelt, geän-

dert wird (vgl. dazu nun BAG, Urteil vom 7. No-

vember 2001, Az.: 4 AZR 703/00). Überdies ist 

der Regelungsinhalt des § 3 Abs. 3 TVG, der 

nach allgemeiner Auffassung den Zweck verfolgt, 

zur Absicherung des Gestaltungsauftrages der 

Tarifvertragsparteien im Fall der Kündigung einer 

Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband eine Flucht 

aus dem Tarifvertrag zu verhindern, nicht auf die 

Fälle einer Umwandlung bzw. eines Betriebs-

übergangs übertragbar.  

 



11 

2.4 Keine Geltung nachwirkender Tarifver-

träge für neueingestellte Beschäftigte  

Nicht mitgetragen werden kann des Weiteren der 

Vorschlag der Fraktion DIE LINKE, dass die 

Nachwirkung nach Ablauf eines Tarifvertrages 

bzw. nach dem Ende der Kündigungsfrist (vgl. § 4 

Abs. 5 TVG) auch für ab diesem Zeitpunkt neu-

eingestellte Beschäftigte, die Gewerkschaftsmit-

glied sind oder werden, oder bereits Beschäftigte, 

die in die Gewerkschaft eintreten, gelten sollen, 

wie es bei der Nachbindung bereits der Fall ist.  

Eine solche Regelung ist bereits deswegen abzu-

lehnen, weil sie dem Gedanken der Rechtssicher-

heit und der Rechtsklarheit in dem komplexen 

Prozess der Umwandlung bzw. des Betriebsüber-

gangs elementar entgegensteht. Würde der Vor-

schlag der Fraktion greifen, wäre es für den Er-

werber kaum kalkulierbar, wie sich die personel-

len Rahmenbedingungen im Betrieb zukünftig ge-

stalten. Vielmehr würde es zu einem Flickentep-

pich unterschiedlicher Regelungen und Ansprü-

che einer Vielzahl von Arbeitnehmern innerhalb 

des Betriebs kommen, die nicht nur immense 

Kosten, sondern auch einen unnötigen bürokrati-

schen Aufwand bedeuten würden.  

2.5 Öffentliche Transparenz bezüglich der 

Tarifgebundenheit und Mitgliedschaft im 

Arbeitgeberverband, Mindestaustritts-

fristen und das Verbot von OT-Mitglied-

schaften sind nicht zielführend 

Überdies können auch die Pläne der Fraktion DIE 

LINKE, Mindestaustrittsfristen und eine gesetzli-

che Offenlegungspflicht der Arbeitgeber bezüg-

lich der Mitgliedschaft in einem Arbeitgeberver-

band einzuführen, ebenso wenig mitgetragen 

werden wie ein Verbot von Mitgliedschaften in ei-

nem Arbeitgeberverband ohne Tarifbindung (sog. 

OT-Mitgliedschaften).  

Eine Absage ist bereits den Vorschlägen der 

Fraktion zur Vorgabe von Mindestkündigungsfris-

ten bei Austritten aus dem Arbeitgeberverband zu 

erteilen. Für derartige Regelungen besteht keine 

Notwendigkeit. Vielmehr sollten diese Regelun-

gen, wie auch bisher, der Regelungszuständigkeit 

der jeweiligen Arbeitgeberverbände im Rahmen 

ihrer Vertragsfreiheit obliegen. Im Übrigen hätten 

starre Kündigungsfristen, selbst wenn sie im Ver-

gleich zu gegenwärtigen Fristen verlängert wer-

den würden, keinerlei Einfluss auf die Entschei-

dung der Betriebe hinsichtlich ihres Austritts aus 

einem Arbeitgeberverband und auch keine 

Durchschlagskraft auf die im Zweifel von diesem 

Beschluss betroffenen Belegschaft.  

Auch eine öffentliche Kenntlichmachung, ob ein 

Betrieb tarifgebunden oder Mitglied eines Arbeit-

geberverbandes ist, ist abzulehnen. Eine starke 

Tarifbindung und eine gute, funktionierende Sozi-

alpartnerschaft ist im Handwerk ein hohes Gut. 

Dennoch dürfen Betriebe, die von ihrem verfas-

sungsrechtlich garantierten Recht gemäß Art. 9 

Abs. 3 GG auf negative Koalitionsfreiheit Ge-

brauch machen, nicht in der Öffentlichkeit ge-

brandmarkt und in der Folge in ihrer wirtschaftli-

chen Betätigung, etwa im Rahmen von Vergabe-

verfahren oder gesteuertem Kundenverhalten, 

benachteiligt und an den Pranger gestellt werden.  

Schließlich kann auch ein grundsätzliches Verbot 

von OT-Mitgliedschaften nicht unterstützt werden. 

Bei der Beurteilung dieser Frage ist im Handwerk 

aber streng zu unterscheiden zwischen den ge-

setzlich in der Handwerksordnung geregelten Ta-

rifzuständigkeiten der Innungen als Körperschaf-

ten des öffentlichen Rechts und separat davon 

gegründeten privat-rechtlichen Arbeitgeberver-

bänden im Handwerk.  

Im Handwerk bilden die Innungen das tarifpoliti-

sche Fundament. Als Körperschaften des öffent-

lichen Rechts sind sie nicht mit privatrechtlichen 

Arbeitgeberverbänden vergleichbar und können 
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jenseits des Aufteilungsmodells in ihren Satzun-

gen keine OT-Mitgliedschaften vorsehen, wie das 

Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 

23. März 2016 (Az.: 10 C 23/14) festgestellt hat.  

Das Urteil und seine Begründung wurde vom 

ZDH und von den Gewerkschaften gleicherma-

ßen begrüßt. Das Handwerk hat stets betont, 

dass die Handwerksordnung den Innungen die 

Befugnis verleiht, Tarifverträge abzuschließen, 

um zu ermöglichen, dass in dem kleinbetrieblich 

strukturierten Bereich des Handwerks für sämtli-

che Innungsmitglieder eine tarifliche Ordnung 

hergestellt werden kann. Dieser gesetzliche 

Zweck wäre auch aus Sicht des ZDH gefährdet, 

wenn einzelne Mitglieder der Innung für sich eine 

Tarifbindung ausschließen könnten. Aus diesen 

Gründen hat der ZDH das Urteil, das die Zu-

kunftsfähigkeit handwerklicher Verbandsstruktu-

ren stärkt, sehr begrüßt.  

Unabhängig von diesen besonderen tarifpoliti-

schen Regelungen der Handwerkordnung für In-

nungen sollte aber aus Sicht der Arbeitgeber im 

Handwerk auch zukünftig die Möglichkeit erhalten 

bleiben, im Aufteilungsmodell privat-rechtliche Ar-

beitgeberverbände ohne Tarifbindung gründen zu 

können – sofern dies von den jeweiligen bran-

chenspezifischen Arbeitgeberverbänden be-

schlossen wird. Grundsätzlich bieten OT-Mitglied-

schaften die Möglichkeit, die Betriebe weiterhin 

an den Arbeitgeberverband zu binden und den 

Kontakt aufrechtzuerhalten. Die Entscheidung zu 

einer OT-Mitgliedschaft muss dem freien Ent-

schluss des Betriebs im Rahmen der ihm zu-

stehenden Koalitionsfreiheit gemäß Art. 9 Abs. 3 

GG vorbehalten bleiben. Strukturen im Rahmen 

eines sogenannten Aufteilungsmodells, bei dem 

sich die Betriebe entscheiden müssen, ob sie ta-

rifgebunden sein wollen oder nicht und dabei ent-

weder nur in der Innung (dann ohne Tarifbindung 

gemäß entsprechender Regelung in der Innungs-

satzung) oder auch noch in dem 

tarifvertragschließenden Verband (dann mit Ta-

rifbindung) sein wollen, müssen erhalten bleiben. 


